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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232 Abs1;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/13/0224 E 6. Juli 2011 RS 2

Stammrechtssatz

Eine Gefährdung oder Erschwerung iSd § 232 Abs. 1 BAO liegt vor, wenn aus der wirtschaftlichen Lage des

Steuerp:ichtigen und den besonderen Umständen des Einzelfalles geschlossen werden kann, dass nur bei raschem

Zugri< der Abgabenbehörde die Abgabeneinbringung voraussichtlich gesichert erscheint.Eine Gefährdung oder

Erschwerung iSd Paragraph 232, Absatz eins, BAO liegt vor, wenn aus der wirtschaftlichen Lage des Steuerp:ichtigen

und den besonderen Umständen des Einzelfalles geschlossen werden kann, dass nur bei raschem Zugri< der

Abgabenbehörde die Abgabeneinbringung voraussichtlich gesichert erscheint.
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